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VORWORT DES REDAKTORS

Neutrale Schweiz - in Frage gestellt
Das Schweizervolk ist aufgerufen, am 16 Marz über den
UNO-Beitritt zu entscheiden Jeder Burger darf darüber
öerechtigten Stolz empfinden, in aller Freiheit einen staats-
P°litischen Entscheid von grosster Bedeutung mit dem
^mmzettel beeinflussen zu können
^e9ner und Befürworter melden sich zu Wort Die
gegensatzlichen Auffassungen gehen quer durch alle
politischen, sprachlichen, altersmassigen und andern Gruppierten

unseres Landes In Berichten und Diskussionen
Werden rational sachliche wie auch emotionelle Überlegungen

ms Feld gefuhrt Die Argumente fur und gegen den
a'tntt machen dem Burger den Entscheid fur die Stimm-
D9abe nicht einfach Fur die einen bleiben unsere guten
Ier|ste, die Beitrage zur Friedenssicherung und die Hilfe-

^'stungen aller Art besser aus der bisher unabhängigen
eHung heraus gewährleistet, fur die andern macht erst

lrj ^NO-Beitritt unseren Beitrag zur Losung der internatio-

^
®n Probleme möglich und unsere Solidarität mit der

olkergemeinschaft wirksam Sicher ist die Mitarbeit bei
^nationalen Ubereinkommen fur andere wie auch fur

e Schweiz wichtig Wir Schweizer gefallen uns im allge-
men in der bisherigen Sonderstellung Im Gesprach mit

srh
kommt aber au°b Züm Ausdruck, dass zwi-

en unserem Sonderstatus und der Haltung eines Son-

Wird
S nic,1t immer ein 9rosser Unterschied gemacht

p°n 2entraler sicherheitspolitischer Bedeutung ist aber die

yy
9e> ob der Beitritt mit unserer Neutralität vereinbar ist

Und
Unsere Armee Garant der bewaffneten Neutralität ist
bleiben soll, muss diese Frage jeden Angehörigen

yQSerer Armee beschäftigen

die i^611 Befürwortern eines Beitritts wird behauptet, dass

Prien
^ noc'n nie milltanscbe Sanktionen gegen einen

des
ens'3recber ergriffen habe, so sagt es auch der Bun-

LexiT 'n seinen Erlauterungen zur Abstimmung Wer im

iSt

' °n dachschlagt, stellt rasch fest, dass dem nicht so
I

ls 1950 nordkoreanische Truppen Sudkorea uberfie-

Tr' Wurc'e der Krieg gegen die Aggressoren von UNO-

diilit
9e^uhrt Verschiedene Staaten unterstellten ihre

TriJDar'Scben Kontingente dem UNO-Kommando Diese
Stre,Pken bestraften die Friedensbrecher und trieben die

zür Nordkoreas bis an die chinesische Grenze

Sankt
^6r Entscheid fur die damaligen militärischen

die o'°nen kam im Sicherheitsrat darum zustande, weil
b°ykottVJetUnion wabrencl dieser Zeit die Arbeit der UNO

der n
rte Seit über 30 Jahren ist die Schweiz Mitglied

abges6^!ra'en Uberwachungskommission fur den 1953

doch Ssenen Waffenstillstand in Korea Die heute
ti°n acht Offizieren bestehende Schweizer Delega-
UnseresU| 'hre Auf9aben im Sinne der guten Dienste

s Landes Dieser Einsatz wird international sehr

geschätzt Dabei spielt es keine Rolle, ob die Schweiz
Mitglied der UNO ist oder nicht
Gemäss der UNO-Charta kann kein Staat gezwungen
werden, an der Durchfuhrung militärischer Sanktionen
teilzunehmen Unser Land muss im Falle einer UNO-Mitglied-
schaft keine «Blauhelme» in fremde Staaten entsenden,
wenn dieser Einsatz unserer Neutralltat widerspricht Wie
steht es aber um unsere integrale Neutralitat, wenn wir uns
als UNO-Mitglied aufgrund eines Sicherheitsratsbeschlus-
ses an wirtschaftlichen, verkehrspolitischen oder diplomatischen

Sanktionen beteiligen sollten7 Zwei Falle sind
denkbar Halt sich nur ein Teil der Nationen an einen
Sanktionsbeschluss, kann auch die Schweiz unter Hinweis
auf die Neutralltat ablehnen Ein Alleingang der Schweiz
wurde hingegen weder verstanden noch toleriert Sicher ist

es, dass die UNO keinen Neutralitatsvorbehalt bei unserer
allfalligen Unterschrift der Charta anerkennen wird Es wird
bei einer einseitigen schweizerischen Erklärung bleiben,
die der Bundesrat vor einem Beitritt ausdrücklich abgeben
will
Schwierig wird es fur unsere Delegationen bei der UNO,
wenn Sanktionen besprochen oder vorbereitet werden
müssen Je nach Sachverhalt wird es fur unsere Diplomaten

naheliegend sein, die Disziplinarmassnahmen zu
befürworten, aus Gründen der Neutralität aber abzulehnen

Die Vertreter unseres Landes werden sich bei
solchen Geschäften in der Regel der Stimme enthalten müssen

Unsere UNO-Schweizer konnten infolge strikter
Ablehnung einer Gesinnungsneutralitat in einen
folgenschweren Zugzwang kommen Das Politisieren konnte in

solchen Fallen zweigesichtig und nicht mehr so einfach
sein
Die Fragen der Sanktionen werden uberbewertet,
argumentieren die Befürworter eines UNO-Beitritts Fur mich
zahlen nicht die wenigen Falle von ausgesprochenen
Sanktionen Die Tatsache, dass solche vom Sicherheitsrat
überhaupt verfugt werden können, ist fur die Beurteilung
einer möglichen Gefahrdung der schweizerischen Neutralität

entscheidend
Die Neutralitat der Schweiz als UNO-Mitglied wird im
Zustand des relativen Friedens kaum in Frage gestellt
werden Dies konnte sich dann andern, wenn im Schosse
der UNO Auseinandersetzungen ausgetragen werden,
welche den Weltfrieden akut und unmittelbar bedrohen
Ich uberlasse es dem Leser, meine Überlegungen in seine
Gesamtbeurteilung einzubeziehen
Meiner Ansicht nach sprechen, mit Rucksicht auf den
Bestand unserer integralen Neutralität, mehr wichtige
Gründe gegen als fur einen UNO-Beitritt der Schweiz

Edwin Hofstetter
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